


Durchführungsplan Nr. 41

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 13.07.1959

Erläuterungsbericht

zum Durchführungsplan Nr. 41 der Stadt Neuß

1. Allgemein

Der durch Ratsbeschluß vom 11.06.1958 aufgestellte Durchführungsplan Nr. 29 der Stadt Neuß 
soll gemäß Ratsbeschluß vom 17.11.1958 in der beschlossenen Form nicht weitergeführt 
werden. Der Ratsbeschluß vom 17.11.1958, in dem die Leitplanänderung des Gebietes 
behandelt wird, besagt, daß das Gebiet zwischen Josefstraße und Verbindungsstraße 
Vereinsstraße - verlängerte Frankenstraße als Kleingewerbebetrieb bestehen bleiben soll.
Für das Gebiet des Durchführungsplanes Nr. 29 wird nunmehr der neue Durchführungsplan Nr. 41 
aufgestellt, der das Kleingewerbegebiet berücksichtigt.

2. Stellung der Häuser und Nebenbauten 

Die Stellung der Häuser soll dem Durchführungsplan entsprechen. Für Reiheneigenheime und 
Miethäuser sind nur Sammelgaragen, wie der Durchführungsplan sie aufweist, zugelassen.

3. Baugestaltung 

Sämtliche Wohnbauten sind in Ziegelrohbau auszuführen oder mit Spaltklinkern zu verblenden. 
Die Bautiefe darf bei zwei- und dreigeschossigen Häusern 11 m, beim viergeschossigen Eckbau 
12,50 m nicht überschreiten.

4. Dachausbildung 

In den Baulücken hat sich die Bebauung, die Traufhöhe und die Dachneigung der vorhandenen 
Bebauung anzupassen. Die Dächer der übrigen Häuser sollen mit Pfannen gedeckt sein, ihre 
Neigung soll 25° nicht überschreiten. Nebenbauten, sowie Garagen sind mit Flach- oder flach-
geneigtem Pultdach auszuführen.

5. Außenanlagen 

Das Vorgartengelände soll durch eine ca. 20 cm hohe Ziegelmauer gegen die Straße abgegrenzt 
werden. Die Ziegelmauer kann gartenseitig, bündig hinterfüllt werden. Die Vorgärten sollen als 
Grünflächen mit sparsamer Bepflanzung angelegt und unterhalten werden. Eine Nachbarbegren-
zung innerhalb der Vorgärten ist nicht erlaubt. Einfriedigungen auf der Nachbargrenze können 
durch leichte niedrige Bepflanzung erfolgen.
Bei Verwendung eines höchstens 1 m hohen Maschendrahtzaunes ist dieser durch die Bepflan-
zung zu verdecken.

Außenantennen und sonstige Freileitungen müssen so angebracht werden, daß das Straßenbild 
in keiner Weise gestört wird.

6. Ausnahmen 

Ausnahmen von den Baubestimmungen dieses Erläuterungsberichtes können zugelassen wer-
den, wenn das öffentliche Interesse dies erfordert oder eine unbillige Härte vermieden werden 
soll. 

7. Träger der Maßnahme 

Träger der Maßnahme ist die Stadt Neuß. 


